	Die Stiftung Solidarität
bei Ar​beitslosigkeit und Armut ist bei der Erfüllung ihrer Ziele auch auf Ihre Solidarität angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns!
Werden Sie Spenderln oder ZustifterIn!
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BEI ARBEITSLOSIGKEIT UND ARMUT





	
	
	Bankverbindung

Sparkasse Bielefeld

BLZ 480 501 61

Kto. 79111

	
	An die

Stiftung Solidarität

Walther-Rathenau-Str. 62

33602 Bielefeld
	(
	Fax: 05 21 – 17 55 06


	Zustiften
	
	Spenden
	 Zahlungsweise

	
	Ich möchte zustiften
	Betrag
	
	
	Ich möchte spenden 
	Betrag
	
	
	


	
	einmalig
	€
	
	
	einmalig
	€
	
	Überweisung
	


	
	monatlich
	€
	
	
	monatlich
	€
	
	Scheck
	


	
	jährlich
	€
	
	
	jährlich
	€
	
	Lastschrift
	


Der Mindeststiftungsbetrag beträgt 500 €. Er kann auch in kleinen Summen erbracht werden. Nach Erhalt des gesamten Betrages überreichen wir Ihnen eine von Künstlern gestaltete und unter​zeichnete Stiftungsurkunde.

Spenden und Zustiftungen können Sie steuermindernd bis zu 5 % des Gesamtbetrags der Einkünfte, des Einkommens bzw. des Gewinns absetzen, Unternehmen bis zu 0,2 % der gesamten Umsätze und der aufgewendeten Löhne und Gehälter.

Natürliche Personen und Körperschaften können bis zu 20.450 € zusätzlich jährlich als Sonderausgaben geltend machen. 

Eine Zuwendungs​beschei​nigung stellen wir Ihnen unaufgefordert aus. Das Lastschriftverfahren erfolgt ggf. jährlich bis zum schriftlichen Widerruf.

Adresse

	Name

Geburts-datum
	
	
	Telefon

Fax

Email
	


	Straße
Hausnr.
	
	
	Bank/Ort

Konto

BLZ
	


	PLZ

Ort
	
	
	Datum

Unter--schrift
	


Weitere Informationen

	
	Bitte senden Sie mir die aktuellen Ausschreibung- und Bewerbungsunterlagen des Regine-Hildebrandt-Preis


	
	Bitte senden sie mir den Kunstaktienkatalog und Informationen zur Sozial-Aktien-Gesellschaft Bielefeld


	
	...............................................................................................................................................................................


Großspender und -zustifter

	
	Bitte informieren Sie mich über die Möglichkeiten zweckgebundener Zustiftungen und Unterstiftungen


	
	Meine Großspende/Zustiftung ist Zweckgebunden im Sinne des/r erhöhten Spendenabzugs/Großspenderregelung


Erhöhter Spendenabzug: Spenden zur Förderung der wissenschaftlichern, mildtätigen und der als besonders förderungswürdig anerkannten Stiftungszwecke können bis 10%; des Gesamtbetrags der Einkünfte, des Einkommens bzw. des Gewinns steuermindernd abgesetzt werden

Großspendenregelung: Überschreitet eine Einzelzuwendung von mindestens 25.565 € zur Förderung wissenschaftlicher, mildtätiger oder der als besonders förderungswürdig anerkannten Stiftungszwecke diese Höchstsätze, kann sie im Rahmen der Höchstsätze bei der Einkommens/Körperschafts/Gewerbe-steuer verteilt auf 7 Jahre abgezogen werden.

Erbschaften: Erben sowie die Empfänger von Schenkungen sind von der Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer befreit, wenn sie innerhalb von 24 Monaten die ererbten oder geschenkten Vermögensgegenstände auf eine Stiftung übertragen

Helfen Sie uns,
im Schneeballsystem weitere Unterstützung
für Armuts- und Erwerbslosenprojekte zu mobilisieren.

Nennen sie uns bitte den Namen und die Anschrift potentieller
Spender und Zustifterinnen, damit wir versuchen können,
Sie als Unterstützer für die Stiftung Solidarität zu gewinnen.

Bitte gestatten Sie uns, dass wir uns dabei auf Sie berufen können.

Vielen Dank!

Bitte wenden Sie sich unter Berufung auf mich auch an

	Name, Vorname
	


	Straße, Hausnummer
	


	PLZ, Ort
	

















